
Weitere Standortangaben für
Biomasseanlagen

Hinweis: Dieses Formular soll verwendet werden, wenn sich der Standort der Anlagenkombination über die
Grenzen mehrerer Gemarkungen erstreckt. Das Formular ist mit dem Computer auszufüllen. Das ausgefüllte
Formular ist gemeinsam mit dem Gebot zu übersenden.

1. Allgemeine Angaben
Hinweis: Die allgemeinen Angaben werden benötigt, sofern eine Zuordnung zum Gebot ohne diese nicht gewährleistet
werden kann.

1.1 Bieter

1.2 Gebotsnummer (sofern vorhanden)

2. Ergänzende Angaben zum Standort der Anlage
Hinweis: Die Angabe der Postleitzahl ist nicht verpflichtend.

2.1 Bundesland

2.2 Landkreis/ Kreisfreie Stadt

2.3 Postleitzahl 2.4 Gemeinde

2.5 Gemarkung

2.6 Es sind die Flur- und Flurstücksnummern des Standorts der Anlage einzutragen. Mehrere Flurnummern sollen durch
Punkt, mehrere Flurstücksnummern sollen durch Semikolon getrennt werden (Beispiel: Flur 3: 1; 21; 325. Flur 14: 4/3; 5;
6). Sollte es für den Standort der Anlage keine Flurnummern geben, soll die Angabe ohne Flurnummer vorgenommen 
werden (Beispiel: 3; 4/3; 5; 6; 21; 325). 

3. Ergänzende Angaben zum Standort der Anlage
Hinweis: Die Angabe der Postleitzahl ist nicht verpflichtend.

3.1 Bundesland

3.2 Landkreis/ Kreisfreie Stadt

3.4 Gemeinde3.3 Postleitzahl

3.5 Gemarkung
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3.6 Es sind die Flur- und Flurstücksnummern des Standorts der Anlage einzutragen. Mehrere Flurnummern sollen durch
Punkt, mehrere Flurstücksnummern sollen durch Semikolon getrennt werden (Beispiel: Flur 3: 1; 21; 325. Flur 14: 4/3; 5;
6). Sollte es für den Standort der Anlage keine Flurnummern geben, soll die Angabe ohne Flurnummer vorgenommen 
werden (Beispiel: 3; 4/3; 5; 6; 21; 325). 

4. Ergänzende Angaben zum Standort der Anlage
Hinweis: Die Angabe der Postleitzahl ist nicht verpflichtend.

4.1 Bundesland

4.2 Landkreis/ Kreisfreie Stadt

4.3 Postleitzahl 4.4 Gemeinde

4.5 Gemarkung

4.6 Es sind die Flur- und Flurstücksnummern des Standorts der Anlage einzutragen. Mehrere Flurnummern sollen durch
Punkt, mehrere Flurstücksnummern sollen durch Semikolon getrennt werden (Beispiel: Flur 3: 1; 21; 325. Flur 14: 4/3; 5;
6). Sollte es für den Standort der Anlage keine Flurnummern geben, soll die Angabe ohne Flurnummer vorgenommen 
werden (Beispiel: 3; 4/3; 5; 6; 21; 325). 

5. Ergänzende Angaben zum Standort der Anlage
Hinweis: Die Angabe der Postleitzahl ist nicht verpflichtend.

5.1 Bundesland

5.2 Landkreis/ Kreisfreie Stadt

5.3 Postleitzahl 5.4 Gemeinde

5.5 Gemarkung

5.6 Es sind die Flur- und Flurstücksnummern des Standorts der Anlage einzutragen. Mehrere Flurnummern sollen durch
Punkt, mehrere Flurstücksnummern sollen durch Semikolon getrennt werden (Beispiel: Flur 3: 1; 21; 325. Flur 14: 4/3; 5;
6). Sollte es für den Standort der Anlage keine Flurnummern geben, soll die Angabe ohne Flurnummer vorgenommen 
werden (Beispiel: 3; 4/3; 5; 6; 21; 325). 
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